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Liebe Leserinnen und Leser,

„es lernt der Mensch, solang er lebt“. Lebenslanges Lernen ist heute für alle
Berufstätigen selbstverständlich geworden. Für sicherheitsrelevante

Funktionen bei  Eisenbahnunternehmen, so auch bei der Deutschen Bahn
AG, ist dies schon immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. So gibt es seit
Jahrzehnten den regelmäßigen Fortbildungsunterricht, zwischenzeitlich auch
Fachliche Information & Training (FIT)  genannt. Der FIT dient dem Erhalt der

Handlungssicherheit und wird in der Regel funktionsbezogen und
prozessorientiert durchgeführt. Ziel der regelmäßigen Fortbildung ist letztlich

die Verbesserung der Betriebs- und Arbeitssicherheit.

Welche Themen werden im FIT behandelt? Im Mittelpunkt eines FIT steht die
Anwendung des Regelwerks unter Nutzung von Fallbeispielen aus der Praxis.
Ob unter dem Motto „was wäre wenn“ oder „gerade nochmal gut gegangen“

- wichtig ist der Bezug zum Arbeitsalltag des
Teilnehmers bei der Behandlung von häufigen
Störungen, gefährlichen Unregelmäßigkeiten

oder situativen  Besonderheiten. Einen
weiteren Bestandteil des FIT bildet die

Vermittlung von Änderungen im Regelwerk,
Bestimmungen zur Unfallverhütung und
Elementen des Qualitätsmanagements.

Nachdem der FIT für Sicherungspersonal
einmal jährlich in unserer BahnPraxis behandelt
wird, möchten wir die Anregung einiger Leser-

innen und Leser aufgreifen und für unser
Stellwerkspersonal die zentralen Unterrichts-

themen ebenfalls veröffentlichen.

Seit 2000 gibt es Training mit Ergebnis-
feststellung (TmE) für Fahrdienstleiter, das im

Rahmen des FIT im zweijährigen Zyklus durchgeführt wird. Überwiegte
anfangs die Skepis und Angst vor Versagen, so haben zwischenzeitlich viele

Kolleginnen und Kollegen das TmE schätzen gelernt. Bietet es doch die
Chance, die Handlungssicherheit in weitgehend stressfreier Atmosphäre
unter Beweis zu stellen. Die Schwerpunktthemen, die in 2006 beim TmE

behandelt werden, sind in diesem Heft ebenfalls aufgeführt.

Wir hoffen, die Beiträge dieses Heftes finden Ihr Interesse
und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest verbunden mit den

besten Wünschen für ein gesundes und unfallfreies 2006.

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam

Regelmäßige Fortbildung 2006 für
Sicherungspersonal
Welche Themen Sicherungsposten und
Sicherungsaufsichten in 2006 im regel-
mäßigen Fortbildungsunterricht erwar-
ten können, wird in diesem Artikel erläu-
tert.

Seite 139

Regelmäßige Fortbildung 2006 für
Mitarbeiter im Betrieb
Wie kommen eigentlich die FIT-Themen
für Mitarbeiter im Betrieb, insbesondere
das Stellwerkspersonal zustande, wel-
che zentrale Themen sind für 2006 vor-
gesehen? Antworten auf diese Fragen
liefert dieser Beitrag.

Seite 142

Training mit Ergebnisfeststellung
(TmE)
Hier erfahren unsere Fdl, welche The-
men schwerpunktmäßig beim TmE 2006
behandelt werden.

Seite 143

Stellwerkstotalausfall – was nun?
Dieser Artikel behandelt einen „Super-
Gau“, nämlich den Ausfall des Stell-
werks und zeigt auf, welche Möglichkei-
ten es in diesem Fall gibt, den Betrieb
weiterzuführen, also „Züge fahren zu
lassen“.

Seite 144
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Regelmäßige Fortbildung für
Sicherungsaufsichten und

Sicherungsposten im Jahr 2006
Themen und Durchführung

Detlef Torge, Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., Berlin

Oliver K. ist Sicherungsposten. Die Prüfung hat er bereits vor einigen Jahren erfolgreich
bestanden. Der Nachweis der Tauglichkeit beim „Bahnarzt“, die Überprüfung der Eignung

beim psychologischen Dienst und die Funktionsausbildung bei einem anerkannten
Bildungsträger bildeten damals die Grundlage für die Teilnahme an der schriftlichen,

mündlichen und praktischen Prüfung zum Sicherungsposten. Oliver K. ist ein ehrgeiziger
Mensch, der seine Tätigkeit als Sicherungsposten sehr ernst nimmt. So verwunderte es
nicht, dass er die Inhalte der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Arbeiten im Bereich von
Gleisen“, GUV-V D 33, die diese UVV ergänzenden und konkretisierenden Regeln für

Sicherheit und Gesundheitsschutz (RSG) „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleis-
bereich von Eisenbahnen“, GUV-R 2150 sowie die darauf aufbauende Konzernrichtlinie

„Arbeiten im Gleisbereich“, 132.0118, der DB Netz AG, die seine Tätigkeit als Sicherungs-
posten betreffen, beherrscht und umsetzen kann.

Auf die Idee sich zum Sicherungsposten zu qualifizieren, ist Oliver K. durch seine Bekannte
Gundula Z. gekommen, die bereits viele Jahre als Sicherungsaufsicht tätig ist.

Leider erleben beide manchmal Situationen, die im Gegensatz zum Regelwerk stehen.
Diese Situationen können z.B. durch Gleichgültigkeit oder durch Unklarheiten,

bedingt durch Wissensverlust, hervorgerufen sein. So kann es schnell zu gefährlichen
Fehlhandlungen kommen, was unbedingt vermieden werden muss.

Gleichgültigkeit gegenüber den Gefahren aus dem Bahnbetrieb bedeutet:
Größte Gefahr für die Beschäftigten!

Eines ist klar, solche Fehlhandlungen dürfen nicht geduldet werden. Und wenn dann der
Satz: „In der Praxis sieht alles anders aus“ angemerkt wird, darf man nicht zur Tagesord-

nung übergehen, denn es geht um das Leben und die Gesundheit der Beschäftigten!

Einen wesentlichen Schwer-
punkt der regelmäßigen Fort-
bildung (FIT) 2006 für Siche-
rungspersonale bildet sowohl
für Sicherungsposten als auch
für Sicherungsaufsichten eine
„anonyme“ Ermittlung des
Kenntnisstandes der Teilnehmer
unter Verwendung eines Frage-
bogens. Die Teilnehmer sollen
dabei selbst eventuell vorhan-
dene Wissensdefizite erkennen.

Nach der Auswertung des Fra-
gebogens beginnt der Trainer
mit der Aufarbeitung der fest-
gestellten Wissenslücken.

Trainer und Teilnehmer am FIT
2006 sollen bei der Auffrischung
des Wissensstandes auch in
der Sicherungspraxis auftreten-
de Unstimmigkeiten und Un-
klarheiten offen darlegen und
gemeinsam die Notwendigkeit
der konsequenten Umsetzung
der Festlegungen aus den be-
treffenden UV-Regelungen und
Richtlinien besprechen. Es kann
und darf keinen Widerspruch
zwischen den Vorgaben für die
Sicherungstätigkeit und deren �
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Umsetzung, also zwischen
„Theorie und Praxis“, geben!

Es wurde diesmal berücksich-
tigt, dass die FIT Seminare in
der Vergangenheit oft mit Inhal-
ten „überfrachtet“ waren und
dass für den Trainer nicht immer
genügend Zeit blieb, um vorge-
tragene Probleme einer Klärung
zuzuführen. Deshalb wird den
Trainern und Teilnehmern im FIT
2006 bewusst mehr Zeit für das
Besprechen von Themen aus
der täglichen Praxis eingeräumt,
denn es hat sich gezeigt, dass
solche Gespräche notwendig
sind.

„Der Unternehmer hat dafür zu
sorgen, dass Versicherte, die
Sicherungsaufgaben ausfüh-
ren, mindestens jährlich über
ihre Aufgaben unterwiesen und
die Unterweisungen schriftlich
festgehalten werden.“ So ist es
in der UVV geregelt. Für Siche-
rungspersonale, die bei der DB
AG tätig werden, ist es wichtig,
dass stets der für die Tätigkeit
geforderte Wissensstand vor-
ausgesetzt werden kann. Des-
halb sind die Themen einheit-
lich und die zugelassenen
Bildungsträger müssen diese In-
halte vermitteln.

Die Lernziele des FIT werden
natürlich nicht dem Zufall über-
lassen. So hat der Arbeitskreis
für die Aus- und Fortbildung
von Sicherungspersonalen die
Schwerpunkte und damit die
Themen für die jährliche Unter-
weisung im Jahr 2006 festge-
legt. Die Mitglieder des Arbeits-
kreises, das sind Vertreter der
DB AG, der Unfallversiche-
rungsträger, der Sicherungs-
unternehmen sowie der zuge-
lassenen Bildungsträger DB
Bildung, Überwachungsge-
meinschaft Gleisbau (ÜGG e.V.)
und Verband Deutscher Eisen-
bahnfachschulen (VDEF), be-
richten jeweils über ihre Erfah-
rungen aus dem Jahr 2005,
insbesondere über die Erfah-
rungen, die in den Veranstal-
tungen FIT 2005 gewonnen
wurden und die letztlich die neu-
en Themen beeinflussen. Na-
türlich beeinflussen auch das
Unfallgeschehen und die Er-

kenntnisse aus durchgeführten
Besichtigungen von Arbeitsstel-
len die Themenauswahl. Bei
einer Änderung des Regelwer-
kes fließen die neuen Regelun-
gen selbstverständlich auch in
die Themen ein.

Zum wiederholten Male ist fest-
zustellen, dass es oft Selbst-
verständlichkeiten sind, die im
alltäglichen Geschäft nicht be-
achtet werden, die aber bei der
Sicherung von größter Bedeu-
tung sind, z.B.:

� Fragen zum Standort des
Sicherungspostens, der
stets außerhalb des Gleis-
bereichs liegen muss.

� Die Bedeutung der Rotten-
warnsignale und das not-
wendige Verhalten der Be-
schäftigten.

� Unsicherheit was zu tun ist,
wenn die Beschäftigten die
Warnsignale offenbar nicht
beachten.

� Rückfragen zur Sicht- und
Hörverbindung zwischen
den Sicherungsposten.

� Fragen im Zusammenhang
mit der Auswahl und dem
Tragen der Persönlichen
Schutzausrüstung.

� Anmerkungen zur Einsatz-
zeit.

� Wie kann das Verhalten der
Beschäftigten durch die
Sicherungsposten positiv
beeinflusst werden? Bei die-
ser Frage spielen psycholo-
gische Aspekte eine Rolle.

� Sowie Probleme mit Siche-
rungsposten, die neben ih-
rer Sicherungstätigkeit mit-
arbeiten.

Wie bekannt müssen Absperr-
posten die Qualifikation und Eig-
nung von Sicherungsposten
besitzen. Deshalb ist auch die-
se Tätigkeit Thema. Im Zusam-
menhang mit der Arbeit des
Absperrpostens wurden Verhal-
tensweisen beobachtet, die
diskutiert werden müssen. Re-
gelmäßig werden in diesem Zu-
sammenhang Mängel an der
Ausrüstung von Absperrposten
erkannt.

Sicherungsaufsichten setzen
vor Ort die Sicherungsmaßnah-

men um, die die für den Bahn-
betrieb zuständige Stelle im
Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung ermittelt hat. Das setzt
fundierte Kenntnisse über das
Regelwerk und Erfahrung, z.B.
über die Bau- bzw. Arbeitsver-
fahren, voraus. Deshalb muss
die Umsetzung der Sicherungs-
planung in die Realität regelmä-
ßig Thema des jährlichen FIT für
Sicherungsaufsichten sein.

Es zeigt sich, dass für Siche-
rungsaufsichten der „Umgang“
mit den Sicherungsposten und
der „Umgang“ mit dem Unter-
nehmer bzw. mit den Beschäf-
tigten für das Gelingen der
Sicherungsmaßnahme bedeut-
sam sind. Deshalb ist die Unter-
weisung bzw. die Einweisung von
größter Bedeutung. Nichts darf
dem Zufall überlassen bleiben,
alle Beteiligten müssen wissen,
worum es geht, und selbstver-
ständlich muss es die Möglich-
keit für Rückfragen geben.

Natürlich haben auch die Si-
cherungsunternehmen die
Möglichkeit, Einfluss auf die
Themen des FIT zu nehmen,
denn es ist ja der Unternehmer,
hier der Sicherungsunterneh-
mer, dem die Verpflichtung zur
Fortbildung seiner Sicherungs-
personale aufgegeben ist.

Die zertifizierten Trainer der zu-
gelassenen Bildungsträger ga-
rantieren die ordnungsgemäße
und qualitativ hochwertige
Durchführung der regelmäßigen
Fortbildungen nach den Vorga-
ben des Arbeitskreises für die
Aus- und Fortbildung von Si-
cherungspersonalen.

Verantwortlich für die Erstellung
der praxisbezogenen Trainings-
inhalte und der verständlichen
Trainingsunterlagen waren für
den FIT 2006, wie auch in den
Jahren zuvor, zu gleichen Teilen
DB Bildung, der VDEF und die
ÜGG e.V. Gemeinsam mit der
Eisenbahn-Unfallkasse und der
DB Netz AG wurden die Unter-
lagen erstellt. Die Fortbildungs-
unterlagen sind zwischenzeit-
lich verteilt und die Trainer
wurden in die Thematik einge-
wiesen.

Wir weisen darauf hin, dass
auch Sicherungsüberwacher
regelmäßig fortzubilden sind
und dass die Fortbildungsthe-
men für Sicherungsüberwacher
nicht mit denen für Sicherungs-
aufsichten identisch sind.

FIT 2006 für
Sicherungsposten

Wie schon erwähnt, wird die
Ermittlung des Kenntnisstandes
und die Behandlung erkannter
Wissensdefizite und deren Be-
seitigung ein wesentlicher
Schwerpunkt des FIT 2006 sein.
Bitte tragen Sie durch Beispiele
aus der Praxis zum Erfolg der
Veranstaltung bei. Beteiligen Sie
sich rege an den Lehrgesprä-
chen und Diskussionen. Nut-
zen Sie die Erfahrungen ande-
rer Teilnehmer und unterstützen
Sie die Trainer durch Ihre aktive
Mitarbeit.

Inhaltliche Schwerpunkte
der jährlichen Fortbildung
FIT 2006 für Sicherungs-
posten

1. Die Ermittlung des Kenntnis-
standes der Teilnehmer hilft,
eventuelle Wissensdefizite zu
erkennen. Durch die selbst-
ständige Bearbeitung eines
Fragenbogens bekommen
die Teilnehmer die Möglich-
keit, ihre Kenntnisse zu über-
prüfen. Anschließend wird
ihnen Gelegenheit gegeben,
die Regeln zu hinterfragen
und mit den Teilnehmern zu
besprechen.

2. Ein wichtiger Aspekt für eine
ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Sicherungstätigkeit
liegt im Kennen, Verstehen
und im Umgang mit mögli-
chen Belastungen und ne-
gativen Einflüssen auf das Si-
cherungspersonal.
In diesem Schwerpunktthe-
ma werden die psychologi-
schen Anforderungen an Si-
cherungsposten gemeinsam
aufgefrischt. Die Teilnehmer
sollen sich zu den „10 ständi-
gen Fragen für Sicherungs-
posten“ austauschen und
diese anhand von prakti-
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schen Beispielen aus ihrer
Tätigkeit klären.

3. Wie kann ein Sicherungspos-
ten Vorbild für das Verhalten
der anderen Beschäftigten
auf der Arbeitsstelle sein? Wie
kann er durch sein Verhalten
die anderen Beschäftigten
überzeugen?
Im Rahmen einer Präsentati-
on von realistischen Beispie-
len aus der Praxis sollen die
Teilnehmer Mängel erkennen,
erläutern und Lösungen fin-
den, wie u.a. mit einem Bei-
spiel über die erforderliche
Warnkleidung.

Abschließend werden die Er-
gebnisse des Tagesseminars
gemeinsam zusammengefasst
und im Teilnehmerkreis ausführ-
lich besprochen.

FIT 2006
für Sicherungs-
aufsichten

Bei den Themen für die regel-
mäßige Fortbildung 2006 für
Sicherungsaufsichten wird, wie
schon im Vorjahr, auf die ver-
schiedenen Zielgruppen einge-
gangen, die die Teilnehmer
entsprechend ihrer unterschied-
lichen Einsatzgebiete in den Se-
minaren besser berücksichtigt
sehen wollen.

Natürlich sind die Anforderun-
gen, die an eine Sicherungsauf-
sicht gestellt werden, grund-
sätzlich immer gleich. Deshalb
kann es vom Grundsatz auch
keine unterschiedlichen Fortbil-
dungsunterrichte geben. Je-
doch kann nicht geleugnet wer-
den, dass in der Realität
Sicherungsaufsichten letztlich
unterschiedlich eingesetzt wer-
den.

Dieser Tatsache wird im FIT
2006 für Sicherungsaufsichten
Rechnung getragen, denn ein
Teil der Sicherungsaufsichten,
vornehmlich Beschäftigte von
Sicherungsunternehmen, wer-
den eher im Zusammenhang
mit der Durchführung von Si-
cherungsmaßnahmen für eine

größere Anzahl von Beschäftig-
ten eingesetzt. Der andere Teil
der Sicherungsaufsichten wird
jedoch häufiger im Zusammen-
hang mit der Instandhaltung der
Bahnanlagen und damit als sich
selbst Sichernder eingesetzt.
Die Ausbildung zur Sicherungs-
aufsicht ist für einen bestimm-
ten Personenkreis, der unter
Selbstsicherung tätig werden
soll, eine Forderung des ver-
kehrssicherungspflichtigen
Bahnbetreibers DB Netz AG.
Den Trainern wird es durch die-
se Differenzierung ermöglicht,
flexibel auf die Erfordernisse der
unterschiedlichen Teilnehmer-
gruppen einzugehen und das
Seminar mit dem erforderlichen
Praxisbezug durchzuführen. Die
Teilnehmer können so besser
einbezogen werden.

Inhaltliche Schwerpunkte
der jährlichen Fortbildung
2006 für Sicherungsauf-
sichten

1. Auch für die Sicherungsauf-
sichten besteht bei diesem
Fortbildungsunterricht die
Möglichkeit, ihr Wissen zu
testen. Ein Fragebogen soll
zu Beginn der FIT-Veranstal-
tung zur Feststellung des
Wissensstandes beitragen
und soll dem Teilnehmer
„schwarz auf weiß“ seine
Kenntnisse darstellen. Die
erkannten Defizite werden
im Verlauf der Veranstaltung
unter Einbeziehung aller Teil-
nehmer aufgearbeitet. Ziel
ist es, die Schwerpunkte der
Funktionsausbildung zur Si-
cherungsaufsicht erneut
heraus zu arbeiten.

2. Welche Neuerungen wer-
den im Jahr 2006 in Kraft
treten, die für die Siche-
rungsaufsicht relevant sind?
Diese Frage kann von den
Trainern aktuell beantwor-
tet werden, sobald diese
Neuerungen, in erster Linie
wird die Überarbeitung der
KoRil 132.0118 erwartet,
bekannt und in Kraft getre-
ten sind.
Zur allgemeinen Informati-
on werden einige Neuerun-
gen aus der Richtlinie 406,

Fahren und Bauen, vorge-
stellt.

3a. Im FIT 2006 wird zur Auffri-
schung und Festigung der
Kenntnisse, im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der
Sicherungsplanung vor Ort,
ein Beispiel über die Siche-
rung von Beschäftigten bei
Arbeiten auf einer Oberbau-
maschine erarbeitet, denn
grundsätzlich sind die Be-
schäftigten vor den Gefah-
ren, die von Fahrten im
Nachbargleis ausgehen,
wirksam zu schützen, also
zu sichern.
Was ist dabei zu beachten?
Welche Sicherungsperso-
nale werden benötigt? Wie
sind diese Sicherungsper-
sonale einzuteilen? Worauf
ist bei der Einweisung der
Arbeitsaufsicht des Unter-
nehmers zu achten?
Einen wesentlichen Schwer-
punkt bildet in diesem The-
menkomplex die Erstellung
eines Sicherungsplanes für
die Sicherung der Beschäf-
tigten auf den Maschinen.
Die Teilnehmer werden in
einer Gruppenarbeit einen
Sicherungsplan anhand ei-
nes Praxisbeispiels komplett
ausfüllen und dabei zusam-
mentragen, welche Anga-
ben sie im Teil 1 vom bau-
ausführenden Unternehmer
und im Teil 2 von der für den
Bahnbetrieb zuständigen
Stelle erwarten und benöti-
gen. Eine Übung, die den
Teilnehmern viel praktische
Erfahrung abverlangt. Da
schwere Unfälle von Bedie-
nern von Oberbaumaschi-
nen nicht selten sind, ist dies
ein ausgesprochen wichti-
ges Thema.

3b. Für Sicherungsaufsichten,
die für die „Sicherung in
besonderen Fällen“ einge-
setzt werden, die also im
Rahmen der Selbstsiche-
rung tätig werden, wird in
einem praktischen Beispiel
ein Sicherungsplan durch-
gearbeitet und erörtert.
Dabei wird auf die Beson-
derheiten der Selbstsiche-
rung eingegangen.

4. Einen weiteren Schwer-
punkt im FIT 2006 bildet die
Erarbeitung von Anforde-
rungen für das sicherheits-
gerechte Verhalten von Si-
cherungsaufsichten. Das
Augenmerk ist dabei auf die
Vorbildfunktion der Siche-
rungsaufsicht gegenüber
den Beschäftigten und den
Sicherungsposten gerich-
tet. So soll in diesem Ab-
schnitt anhand praktischer
Beispiele insbesondere auf
das vorschriftsmäßige Tra-
gen der Warnkleidung ein-
gegangen werden.
Die Unterweisung der Si-
cherungsposten vor Beginn
der Arbeiten sowie die Ein-
weisung der Arbeitsaufsich-
ten des Unternehmers vor
Ort verlangen erschöpfen-
de und verständliche Aus-
sagen. Die Teilnehmer ha-
ben die Möglichkeit zu
testen, ob sie in verschie-
denen Situationen ausrei-
chende Informationen wei-
tergeben können.
Zur Unterstützung werden
die Teilnehmer ein Arbeits-
blatt benutzen und die Er-
gebnisse im Plenum aus-
werten.

Nutzen Sie durch aktive Teil-
nahme der Fortbildungssemi-
nare FIT 2006 die Möglichkeit,
Ihre Kenntnisse zu überprüfen
und Wissensdefizite zu beseiti-
gen. Lassen Sie sich von den
positiven Auswirkungen eines
gemeinsamen Wissenstrans-
fers mit anderen Sicherungs-
personalen und den Trainern
beeinflussen, denn nur eine vor-
schriftsmäßige und regelwerks-
konforme Sicherungstätigkeit
bildet die sichere Grundlage für
ein unfallfreies Arbeiten!

Setzen Sie die gewonnenen
Erkenntnisse aus den jährlichen
Fortbildungsunterrichten kon-
sequent in die Praxis um und
fordern Sie regelkonformes Ver-
halten von allen Beteiligten auf
der Arbeitsstelle.                   �
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Bei der regelmäßigen Fortbil-
dung wird nach drei verschie-
denen Themenblöcken unter-
schieden.

a) Pflichtthemen

Themen, die von zentraler Be-
deutung sind (z.B. Änderungen
im Regelwerk, Einführung neu-
er Techniken, wie GSM-R) wer-
den von der DB Netz-Zentrale
inhaltlich und quantitativ vorge-
geben. So erfahren alle betrof-
fenen Anwender der neuen
Regelungen bzw. der neuen
Technologie in gleichem Um-
fang und gleicher Tiefe von den
jeweiligen Neuerungen.

b) Themen aus dem
Angebotskatalog

Neben den zentral vorgegebe-
nen Themen werden weitere
Themen z.B. auf Grund der
Analyse der Störfälle als auch
der gefährlichen Ereignisse
identifiziert. Hier fließen auch die
Wünsche der Praktiker ein. Die-
se Themenvorschläge werden
in einem Angebotskatalog zu-
sammengefasst, aus der die
Niederlassung für die jeweilige
Funktionsgruppe relevante The-
men auswählen kann.

c) regionale Themen

Ungefähr die Hälfte des FIT
Bahnbetrieb soll Themen mit
regionalem Bezug auf der
Grundlage der Auswertung des
örtlichen Betriebsgeschehens
vorbehalten sein. Daher ist die
Vorgabe, dass mindestens 50
% des FIT Bahnbetrieb für Fdl
und Ww durch Mitarbeiter DB
Netz AG (in der Regel BezL B)
durchgeführt werden sollen,
sicherlich gut nachvollziehbar.
Verständlich auch die Empfeh-
lung, für Zugleiter und Schran-
kenwärter den FIT – je nach
örtlichen Gegebenheiten - bis
zu 100 % netzintern abzuwi-
ckeln.

Viele Unterrichtende nutzen die
Möglichkeit, Themen aus dem
Angebotskatalog auszuwählen
und – bezogen auf die örtlichen
Verhältnisse – im FIT zu behan-
deln.

Regelmäßige Fortbildung für Mitarbeiter im Betrieb –

FIT-Themen
Bahnbetrieb 2006

Regelmäßige Fortbildung ist wichtig – das ist auch die Meinung unserer Fahrdienstlei-
ter (Fdl) und Weichenwärter (Ww) sowie sonstiger Funktionen im Betrieb, die im Rah-
men einer Qualitätsmessung befragt worden sind. Sind die Inhalte des FIT (Fachliche

Information & Training) zutreffend, sind sie „bedarfsorientiert“ und treffen Sie das
Interesse, den „Nerv“ der Fortbildungspflichtigen? Warum gibt es regionale

Schwerpunktthemen, warum zentrale Vorgaben? Wie kommen die FIT-Themen zustan-
de? In diesem Beitrag wird erläutert, wie der „Fahrplan“ für einen FIT entsteht und

welche zentralen Themen die Mitarbeiter im Betrieb in 2006 erwarten können.
Anita Hausmann, DB Netz AG, Frankfurt am Main

Abbildung 1

Abbildung 2
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FIT-Themen
Bahnbetrieb 2006

Da für 2006 umfangreiche Re-
gelwerksänderungen sowohl in
der DS/DV 301 „Signalbuch“
als auch in der KoRil 408 „Züge
fahren und Rangieren“ vorge-
sehen sind und wesentliche
Bestimmungen auch das Stell-
werkspersonal tangieren, sind
diese Inhalte für diesen Perso-
nenkreis Pflichtthema in 2006.
Selbstverständlich werden wir
diese Regelwerksänderungen
auch in der BahnPraxis thema-
tisieren.

Als zweites Pflichtthema wur-
den die Änderungen zum RID/
ADR aufgenommen, um die
Kenntnisse über die Kennzei-
chung gefährlicher Güter auf-
zufrischen und die Handlungs-
sicherheit bei Unregelmäßigkei-
ten, insbesondere das Melde-
verfahren/Meldewege, zu stär-
ken. Die Pflichtthemen sind in
der Abbildung 1 dargestellt.

Die in den Angebotskatalog
2006 aufgenommen Themen
für Fdl, Ww und Zugleiter sind
aus Abbildung 2 ersichtlich.

Für die weiteren Mitarbeiter im
Betrieb wurden die Themen
funktionsbezogen in der Abbil-
dung 3 zusammengestellt.

Und: sind das „Ihre“ Themen?
Bitte schreiben Sie uns, falls
zukünftig weitere Themen in den
Angebotskatalog aufgenom-
men werden sollten oder spre-
chen Sie Ihre Führungskraft vor
Ort an, z.B. Ihren BezL B, damit
der FIT auch für Sie weiterhin
interessant bleibt und wertvoll
ist!                                         �

Abbildung 3

Auch 2006 werden im Rahmen des
FIT Bahnbetrieb TmE (Training mit
Ergebnisfeststellung) für Fdl durchge-
führt. Welche Schwerpunktthemen
dabei behandelt werden, ersehen Sie
aus nebenstehender Abbildung.
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Ausgangslage

Der Bahnhof Nhausen liegt an
der zweigleisigen elektrifizierten
Hauptbahn FHöchst – Lburg
(Abbildung 1). Zusätzlich mün-
det die eingleisige Hauptbahn
aus Richtung Istadt ein. Der
Bahnhof besitzt ein Stellwerk
der Bauform SpDrS 60 von dem
aus auch der benachbarte
Bahnhof Istein ferngesteuert
wird. Ein dort für den Fahrkar-

meldebuch wird im Regelbe-
trieb nicht geführt.

Mitten im abendlichen Berufs-
verkehr zieht ein schweres Ge-
witter über den Ort Nhausen
und den Bahnhof hinweg. Um
17.30 Uhr passiert es dann:
Blitzeinschlag in das Stellwerk
mit anschließendem Schmor-
brand im Relaisraum des Stell-
werks. Unmittelbar darauf fällt
das Stellwerk aus; die Außen-
anlagen sind stromlos und las-
sen sich vom Stellwerk aus nicht
mehr überwachen bzw. stellen.
Die Zbk-Signale 17 und 18 zwi-
schen Nhausen und Istein sind
dunkel. Der Fahrdienstleiter er-
hält auch keine Information über
den Zustand des Fü-BÜ in km
56,855. Es ist anzunehmen,
dass auch diese Anlage ausge-
fallen und damit nicht gesichert
ist.

Erschwerend kommt hinzu,
dass aufgrund der sich lang-
sam ausbreitenden Brandgase
Blausäure entsteht und die
sofort alarmierte Feuerwehr
nach einer entsprechenden
Messung die unverzügliche
Räumung des Stellwerksge-
bäudes anordnet.

An der dem Bahnsteig zuge-
wandten Außenfassade des

tenverkauf eingesetzter Mitar-
beiter im Bahnbetrieb ist im Stö-
rungsfall in der Lage, den Orts-
betrieb zu übernehmen bzw.
als örtlicher Mitarbeiter im Auf-
trag des Fahrdienstleiters Nhau-
sen tätig zu werden. Zwischen
den Bahnhöfen Nhausen und
Istein befindet sich in km 56,855
ein technisch gesicherter Bahn-
übergang mit Fernüberwa-
chung (Fü-BÜ). Das Stellwerk
Nhausen besitzt einen Zugnum-
mernmeldedrucker; ein Zug-

Ein Stellwerkstotalausfall und
seine Folgen

Dirk H. Enders, DB Netz AG, Zentrale,
Grundsätze Betriebsverfahren (I.NBGB), Frankfurt am Main

Gegen höhere Gewalt ist man bekanntlich ziemlich machtlos. Man kann jedoch im Bahnbetrieb weitreichende
Vorkehrungen treffen um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Um die Folgen z.B. eines Unwetters zu
beherrschen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen seitens des Notfallmanagers, des örtlichen Betriebspersonals
sowie der Instandhaltung, um während der Störungsbestehenszeit einen Behelfsbetrieb zu organisieren sowie die

reguläre Verfügbarkeit der Infrastruktur möglichst zeitnah wieder herzustellen.

Anhand eines Falles aus der Praxis zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten einer operativen Weiterführung des
Bahnbetriebes. Teil 1.

Abbildung 1:

Streckenskizze Nhausen – Istein

mit Richtungsbetrieb im Bahnhof

Nhausen.
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Dienstgebäudes ist ein Fern-
sprechkasten mit einem Basa-
Fernsprecher angebracht.
Hierüber können die Nachbar-
fahrdienstleiter in Lburg, Höchst
sowie Istadt erreicht werden.

Wäre diese Sprechstelle nicht
vorhanden, so bestünden noch
die Möglichkeiten, aus einem
mittlerweile geöffnetem Schalt-
haus der Leit- und Siche-
rungstechnik mittels einem
Basa-Fernsprecher oder über
Mobilfunk (Handy) die Nachbar-
fahrdienstleiter zu erreichen.

Nun aber der
Reihe nach

Unmittelbar nachdem der Blitz
eingeschlagen ist, bemerkt der
Fahrdienstleiter Nhausen einen
Totalausfall der Stellwand so-
wie des Stellpultes seines Stell-
werks. Kurz darauf stellt er eine
Etage tiefer leichten Brandge-
ruch vor der Tür zum Relais-
raum fest.

Zu diesem Zeitpunkt befinden
sich keine Zugfahrten im Zu-
ständigkeitsbereich des Fahr-
dienstleiters Nhausen. Der Fahr-
dienstleiter verständigt sofort die
Notfallleitstelle, die den Notfall-
manager sowie die Feuerwehr
alarmiert. Zusätzlich meldet er
die Störung und die voraus-
sichtlichen betrieblichen Aus-
wirkungen an die Betriebszen-
trale, damit von dort aus
frühzeitig entsprechende Dis-
positionsmaßnahmen ergriffen
werden können. Nachdem der
Fahrdienstleiter zuvor die AVI
(Arbeitsvorbereitung Instandhal-
tung) über diese schwerwiegen-
de Störung verständigt hat, ver-
lässt der Fahrdienstleiter auf
Veranlassung der mittlerweile
eingetroffenen Feuerwehr sei-
nen Arbeitsplatz, nachdem er
sich bei den Nachbarfahrdienst-
leitern vorübergehend abgemel-
det hat. Er nimmt jedoch vor-
sorglich das Zugmeldebuch,
das Fernsprechbuch, den Be-
fehlsblock und ggf. andere wich-
tige betriebliche Unterlagen mit.
Außerdem legt er sich die im
Erdgeschoss vorhandenen drei
Handverschlüsse sowie Span-

nungsabschalter und Weichen-
kurbel vom Wandbrett außer-
halb des Gebäudes zurecht.

Nach dem Eintreffen des Not-
fallmanagers gegen 18.00 Uhr
verschafft dieser sich zunächst
einen Überblick über die Lage.
Vom Fahrdienstleiter erfährt er,
dass keine Bedienhandlungen
am Stellwerk mehr vorgenom-
men werden können, da so-
wohl die Innen- als auch die
Außenanlagen funktionslos
sind.

In diesem Fall kann man nicht
von einer aufgehobenen Sig-
nalabhängigkeit im Sinne der
KoRil 408.0601 Abschnitt 3
Abs. 1 sprechen (Tabelle 1).

Zwar kann die ordnungsgemä-
ße Wirkung aller ferngestellten
Weichen im Bahnhof Nhausen
durch die Stellwerkstechnik
nicht mehr geprüft werden, je-
doch können auch keine Haupt-
signale auf Fahrt gestellt wer-
den. Eine Signalabhängigkeit ist
daher für die Dauer der Störung
überhaupt nicht vorhanden.
Dennoch werden wir im weite-
ren Verlauf dieses Thema noch-
mals aufgreifen.

Mit dem Stellwerksausfall ist aus
betrieblicher Sicht ein „Super-
GAU“ eingetreten, der eine
Weiterführung des Betriebes nur
noch auf dem allerniedrigsten
Level, der untersten Rückfall-
ebene, zulässt. Man spricht in
diesen Fällen oftmals vom „Be-
trieb auf Zurufen“ oder dem
„Papierbetrieb“.

Doch schauen wir uns zunächst
einmal an, welche Möglichkei-
ten der eingetroffene Notfallma-
nager im Zusammenhang mit
der Weiterführung bzw. Wie-
deraufnahme des Bahnbetriebs
hat.

Die allgemeinen Regeln hierzu,
die nicht Gegenstand der KoRil
408 sind, haben wir Ihnen in Ab-
bildung 2 zusammengestellt.  �

Tabelle 1

Abbildung 2:

Übersicht über die Ziele des

Störungs- bzw. Notfall-

managements bei der DB AG im

mitgeltenden Regelwerk außerhalb

der KoRil 408.
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dienstleiter bzw. der Betriebs-
zentrale melden, um den Grund
für die Verzögerung zu erfragen
und weitere Weisungen einzu-
holen.

Im vorliegenden Fall wird die
Betriebszentrale allen Triebfahr-
zeugführern über Zugfunk mit-
teilen, dass es im Bahnhof Nhau-
sen einen Stellwerksausfall mit
weitreichenden betrieblichen
Konsequenzen gegeben hat.

Wie aus Abbildung 2 hervor-
geht, hat – neben der Betriebs-
sicherheit – die Weiterführung
des Bahnbetriebes aus Sicht
der Ril 420 oberste Priorität.
Dies wissen alle am Betriebs-
prozess beteiligten Stellen und
so wird der Notfallmanager vor
Ort, der Fahrdienstleiter und
auch das Instandhaltungsper-
sonal bemüht sein, den schie-
nengebundenen Betrieb so bald
als möglich wieder aufzuneh-
men bzw. trotz der eingetrete-
nen Störung weiterzuführen.

Erst wenn dies unter keinen
Umständen und über einen län-
geren Zeitraum nicht möglich
ist, wird die Betriebszentrale ei-
nen länger andauernden Schie-
nenersatzverkehr organisieren.
Hierbei gilt die Regel, wonach
der Zugbetrieb in den benach-
barten, von der Störung nicht
betroffenen Betriebsstellen, ge-
brochen wird. Zwischen diesen
Betriebsstellen wird unter Be-
dienung der ausgefallenen Be-
triebsstelle ein Buspendelver-
kehr solange eingerichtet, bis
ein schienengebundener Be-
helfsbetrieb über die betroffene
Betriebsstelle hinweg wieder
möglich ist.

Bei der Organisation eines Be-
helfsbetriebes ist seitens des
Notfallmanagers zu ergründen,
wie lange die Arbeiten zur Stö-
rungsbeseitigung voraussicht-
lich andauern werden. Schließ-
lich ist der Behelfsbetrieb auch
mit einem gewissen Aufwand
verbunden. Im vorliegenden Fall
ergibt sich um 18.45 Uhr nach
Rücksprache mit dem In-
standhaltungspersonal eine
wahrscheinliche Störungsbeste-
henszeit von mindestens 14

Grundsätzlich ist festzustellen,
dass der Schwelbrand im Stell-
werk Nhausen zunächst keine
unmittelbare Gefahr für die Rei-
senden darstellt. Zwar sind Stell-
werke in Bezug auf die unter-
schiedlichsten Störungen nach
dem fail-safe-Prinzip projektiert,
jedoch können Brände dennoch
unerwünschte spontane Schalt-
vorgänge in der Innenanlage
generieren, die nach außen
übertragen werden. Daher wer-
den in Fällen der beschriebe-
nen Art zunächst auch keine
Zugfahrten zugelassen, bis ge-
klärt ist, wie die Anlage sich
weiter verhält. „Normalerweise“
jedoch bedeutet der Totalaus-
fall eines Stellwerks, dass die
Außenanlagen in der zuletzt ein-
gestellten und ggf. gesicherten
Lage verbleiben und Signale
notfalls in die Haltstellung zu-
rückfallen oder vollständig erlö-
schen. Für den letzteren Fall
gelten die Mastschilder an den
Hauptsignalen.

Sie haben die in Tabelle 2 dar-
gestellte Bedeutung nach den
Regeln in DS/DV 301.

Für den laufenden Betrieb be-
deutet dies, dass die zuletzt
eingestellten Fahrstraßen aus-
gefahren werden können, so-
weit dies die Außenanlage noch
zulässt, andernfalls wird der
Betrieb durch den Haltfall bzw.
den Ausfall der Signale selbst-
tätig angehalten.

In jedem Falle werden sich die
Triebfahrzeugführer nacheinan-
der beim zuständigen Fahr-

Stunden, da wichtige Ersatzteile
erst beschafft werden müssen.
Dies bedeutet, dass mit einem
Ausfall des Stellwerks Nhausen
über den morgendlichen Be-
rufsverkehr am Folgetag hinaus
zu rechnen ist. Es wird zurecht
entschieden, einen Behelfsbe-
trieb so schnell wie möglich ein-
zurichten, um den Reisenden
das aufwendige Umsteigen vom
Zug in den Bus und anschlie-
ßend wieder in den Zug zu er-
sparen. Bis zur Einrichtung des
Behelfsbetriebes wird jedoch ein
Schienenersatzverkehr mit Bus-
sen organisiert.

Für Fälle, in denen Behelfsbe-
trieb in Form eines Richtungs-
betriebs erforderlich wird, wer-
den in Gleisbildstellwerken sog.
Fahrstraßenkarten oder Bildkar-
teiblätter vorgehalten, aus de-
nen das örtliche Betriebsperso-
nal die zu wählende Lage der
für den Richtungsbetrieb erfor-
derlichen Fahrwegelemente
entnehmen kann.

Bei der Betrachtung der Abbil-
dung 1 wird schnell klar, dass
für eine Wiederaufnahme eines
Behelfs- d.h. Richtungsbetriebs
insgesamt drei Hauptgleise im
Bahnhof Nhausen in Betracht
kommen.

Es ist das Gleis 1 für Züge aus
Richtung Höchst zur Weiterfahrt
nach Istein, Gleis 2 für Züge aus
Richtung Istein zur Weiterfahrt
nach Höchst sowie das Gleis 3
für einen Zugpendelverkehr von
bzw. nach Istadt.

Nachdem der Notfallmanager
diese Möglichkeiten ausgelotet
hat, fordert er um 18.45 Uhr
über die AVI weitere Kräfte an,
die in ausreichender Anzahl
Handverschlüsse (HV 73) so-
wie Spannungsabschalter und
Weichenkurbeln zur Einsatzstel-
le verbringen.

Da vor dem Stellwerksausfall
keinerlei Weichenstörungen be-
kannt waren, kann auch weiter-
hin davon ausgegangen werden,
dass die Spitzenverschlüsse der
nun durch Handverschluss zu
sichernden Weichen ordnungs-
gemäß wirken.

Tabelle 2
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FlaE = Flankenschutzeinrichtung

Beim Eintreffen der zusätzlich
angeforderten Instandhaltungs-
kräfte gegen 19.30 Uhr gibt die
Feuerwehr nach dem Ablö-
schen des Schwelbrandes und
entsprechender Durchlüftung
(Dekontamination) der Anlage
den Relaisraum des Stellwer-
kes wieder frei. Von einem
Wiederbetreten des Stellwerks-
raumes durch den Fahrdienst-
leiter wird jedoch zunächst noch
abgesehen.

Durch einen direkten Eingriff im
Relaisraum gelingt es den en-
gagierten Werkmeistern-LST,
Fachinger, Courtial und Simon
um 20.10 Uhr, den benachbar-
ten ferngesteuerten Bahnhof
Istein auf Ortsbetrieb umzu-
schalten. Nach einem entspre-
chenden Anruf, übernimmt der
in Istein örtlich eingewiesene
Mitarbeiter der dortigen Fahr-
kartenverkaufsstelle die Funkti-
on des Fahrdienstleiters für die-
se Betriebsstelle.

Zuvor wurde er vom Notfall-
manager gebeten, seinen Spät-
dienst entsprechend zu ver-
längern, was nach den Arbeits-
zeitbestimmungen im vorliegen-
den Fall auch zulässig ist.

Bevor nun das Instandhaltungs-
personal mit der umfassenden
Störungsbeseitigung beginnt,
veranlasst der Notfallmanager
das Anbringen der Handver-
schlüsse mit Sperrvorrichtung
an den im Rahmen des Behelf-
betriebes zu befahrenden Fahr-
wegweichen im Bahnhof N-
hausen (siehe hierzu auch Ab-
bildung 3).

Folgende Weichen (Tabelle 3)
werden, nachdem mittels Span-
nungsabschalter der Stellstrom
an jedem einzelnen Weichen-
antrieb abgeschaltet wurde, in
der entsprechenden Lage mit
Handverschluss an der ablie-
genden Zunge gesichert (ggf.
nach Umkurbeln mit der Wei-
chenkurbel).

Anhand der Tabelle lässt sich
feststellen, dass zum Einrich-
ten eines Behelfsbetriebes für
den vorgesehenen Zweck ins-
gesamt 18 Handverschlüsse

erforderlich sind.

Die Aufträge, Weichen ggf.
umzukurbeln erteilt der Fahr-
dienstleiter nach den Regeln in
KoRil 408.0901 Abschnitt 4.

Dort heißt es:
Als Bediener dürfen Sie
einen anderen Mitarbeiter
nach entsprechender Ein-
weisung beauftragen, Wei-
chen mit elektrischem An-
trieb umzukurbeln.

Nachdem alle Handverschlüs-
se der zu befahrenden Weichen
mittels Sperrvorrichtung ver-
schlossen sind, lässt der Fahr-
dienstleiter die Schlüssel ein-
sammeln, erstellt eine formlose
„Übersicht der Schlüssel für
vorübergehend angebrachte
Handverschlüsse“ (Abbildung 4)
und vermerkt hierbei für jeden
Schlüssel die zugehörige und
verschlossene Weiche in Links-

Tabelle 3

Abbildung 3a:

Handverschluss (HV 73)

Systemskizze

(Quelle: Ril 482.9001).

Abbildung 3b:

Handverschluss (HV 73)

mit Sperrvorrichtung

(Quelle: Ril 482.9001).

3a

3b

oder Rechtslage. Diese Über-
sicht und die Prüfung über das
Vorhandensein aller Schlüssel
vor einer jeden Zugfahrt ersetzt
während des Behelfsbetriebes
die im Regelbetrieb vom
Stellwerk zu übernehmende
Fahrwegsicherung als eine �



148 BahnPraxis 12/2005

BahnPraxis Spezial

Voraussetzung für die Zulas-
sung der Fahrt. Der Fahrdienst-
leiter dokumentiert die durch
Handverschluss gesicherten
Fahrwege in Form von Fahr-
wegsicherungsmeldungen im
Fernsprechbuch. Zur Wah rung
der Übersichtlichkeit empfiehlt
es sich für die Praxis, die Schlüs-
sel nach dem Abziehen aus der
Sperrvorrichtung mit einem
wasserunlöslichen Stift mit der
Nummer der Weiche sowie ih-
rer Lage zu beschriften. Alter-
nativ können auch beschriftete
Mini-Grip-Beutel verwendet
werden, in denen die Schlüssel
einzeln aufbewahrt werden.

Neben der örtlichen Sicherung
der zu befahrenden Fahrweg-
weichen und der Flanken-
schutzweiche 16 (in Gleis 3 fin-
den Fahrzeugbewegungen
statt, siehe KoRil 408.0601
Abschnitt 1), müssen auch die
Aufgaben der ausgefallenen
Gleisfreimeldeanlage im Bahn-
hof Nhausen örtlich durch Hin-
sehen übernommen werden.
Die Sichtverhältnisse im Bahn-
hof Nhausen lassen vom Stand-
ort des Fahrdienstleiters aus
eine Fahrwegprüfung durch Hin-
sehen für den Gleisbereich zwi-
schen den Ausfahrsignalen zu.
Durch eine ausreichende Gleis-
feldbeleuchtung ist dies auch
während der Nachtstunden si-
chergestellt. Für die Bereiche von
den Ausfahrsignalen bis zu den
Signalen Ra 10 (Rangierhaltta-
fel), führt der Fahrdienstleiter die
Mittelbare Fahrwegprüfung nach
den Regeln in KoRil 408.0231
Abschnitt 3 Abs. 9 ein.

In Abs. a) heißt es hierzu:

1. Wo keine selbsttätige
Gleisfreimeldeanlage
vorhanden ist (der Total-
ausfall einer Gleisfreimel-
deanlage ist mit einem
Nichtvorhandense in
gleichzusetzen), dürfen
Sie die Feststellungen,
dass,

– Fahrweg, Durchrutsch-
weg und einmünden-
de Gleisabschnitte bis
zum Grenzzeichen frei
von Fahrzeugen sind
und

– zwischen Flankenschutz-
einrichtungen und
Grenzzeichen einer
Weiche oder Kreuzung
im Fahrweg keine
Fahrzeuge stehen

nach c) treffen, soweit Sie
die Feststellungen nicht
durch Hinsehen treffen
können.

2. Das mittelbare Feststel-
len müssen Sie, außer für
Abschnitte, die Sie stän-
dig nicht einsehen kön-
nen, einführen und, wenn
der Anlass weggefallen
ist, aufheben. Ständig
nicht einsehbare Ab-
schnitte sind in den Örtli-
chen Richtlinien genannt.

3. Bevor Sie das mittelbare
Feststellen einführen,
müssen Sie die Feststel-
lungen nach Nr. 1 durch
Hinsehen treffen.

4. …

Zuvor erteilt er den Mitarbei-
tern, die vor Ort die Sicherung
der Weichen vornehmen, den
Auftrag, die vorübergehend
nicht einsehbaren Fahrwegab-
schnitte auf Freisein zu prüfen.
Die wenig später eingehende
Meldung des Notfallmanagers
hierüber vermerkt er im Fern-
sprechbuch.

Anschließend gelten diese Ab-
schnitte als frei, solange dort
nicht rangiert wird. Rangierfahr-
ten sind aufgrund der einge-
schränkten Verfügbarkeit der
Infrastruktur ausgeschlossen.

Da auch der selbsttätige Stre-
ckenblock in Richtung Höchst
sowie Istein ausgefallen ist, führt
der für den Streckenabschnitt

FHOE – FNHS zuständige Fahr-
dienstleiter Höchst mit dem
Fahrdienstleiter Nhausen sowie
der für den Streckenabschnitt
FIS – FNHS zuständige Fahr-
dienstleiter Istein mit dem Fahr-
dienstleiter Nhausen Räu-
mungsprüfung auf Zeit nach den
Regeln in KoRil 408.0244 Ab-
schnitt 5 Abs. 1 d) ein. Für die
vom Bahnhof Nhausen ablau-
fenden Streckengleise in Rich-
tung FHOE und FIS führt der
Fahrdienstleiter Nhausen mit
den benachbarten Fahrdienst-
leitern Räumungsprüfung auf
Zeit ein. Die anwesende Fach-
kraft-LST hat dies im Arbeits-
und Störungsbuch angeordnet.

Da eine Räumungsprüfung für
die zuletzt gefahrenen Züge
nicht durchgeführt werden
kann, werden sowohl die jeweils
ersten auf Nhausen aus Rich-
tung Höchst und Istein zulau-
fenden sowie die in Richtung
Höchst und Istein folgenden
jeweils ersten Züge mit Befehl
9, Grund Nr. 1 beauftragt, im
jeweils für die Räumungsprü-
fung maßgebenden Abschnitt
auf Sicht zu fahren. Für Züge
von und nach Istein wäre dies
der Abschnitt Nhausen – Istein.
Für Züge von und nach Höchst
wäre dies der Abschnitt Nhau-
sen – Höchst.

Auf der eingleisigen Strecke
nach Istadt ist nichtselbsttäti-
ger Streckenblock eingerichtet.
Dieser ist durch den Stellwerks-
ausfall Nhausen insoweit be-
troffen, als dass er über die
Anpassung an das SpDrS 60-
Stellwerk in Nhausen von dort
aus nicht mehr bedient werden
kann und damit ebenfalls als
ausgefallen gilt. Hier führt der
Fahrdienstleiter Nhausen mit
seinem Kollegen in Istadt das
Rückmelden nach den Regeln
in KoRil 408.0243 Abschnitt 5
Abs. 1 und 2 ein. Da der letzte
Zug in Richtung Istadt gefahren
ist und der dortige Fahrdienst-
leiter zur Zugschlussbeobach-
tung verpflichtet ist, kann die
Räumungsprüfung für den zuletzt
gefahrenen Zug sofort durch
Rückmelden bestätigt werden.
Der Folgezug muss nicht auf
Sicht durchgeführt werden.    �

Abbildung 4:

Übersicht der Schlüssel für

vorübergehend angebrachte Hand-

verschlüsse für den Bf Nhausen.


